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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.04.1985 

Geschäftszahl 

84/04/0149 

Rechtssatz 

Der Betroffene hat nach seiner rechtskräftigen Bestrafung, um den der Rechtsordnung entsprechenden Zustand 
herzustellen, (als "contrarius actus") "UNGESÄUMT" - und sohin ohne jeden Verzug - die ihm angelastete Tat 
(hier: unbefugte Gewerbeausübung) einzustellen. 


